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DER!FOURIER
OFFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZ. FOU R I E R VE R B AN DE S

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Bewilligung der Redaktion.

Neuerungen im Rechnungswesen der Armee
von Oberstlt. R. Baumann, Bern

Im Verlaufe der letzten 10 Jahre ist das Rechnungswesen der Bundeszentral-

Verwaltung von Grund auf reorganisiert worden, worüber interessante Abhand-
hingen erschienen sind. *

Wegen dem Aktivdienstzustand konnte sich das Militärdepartement erst nach

Kriegsschluß mit Reformfragen beim Rechnungswesen der Armee befassen. Es

war die Aufgabe des Oberkriegskommissariates, dasselbe neuzeitlichen Auffas-

sungen anzugleichen. Ein erster Schritt war die Anpassung von Gesetzen und Vor-
Schriften. In einer Kommission, in der die am Rechnungswesen der Armee inter-
essierten Stellen der Bundesverwaltung vertreten waren, wurde ein Entwurf
zu einem neuen Verwaltungsreglement durchberaten und zur Vor-
läge an die zuständigen Departemente und Behörden vorbereitet.

Wiederholt sind im „Fourier" Vorschläge für Abänderungen oder Neu-
gestaltungen des Rechnungswesens in der Armee erschienen. Den Anregungen
konnte im damaligen Zeitpunkte nicht Folge gegeben werden, da sie Teillösungen
anstrebten, die sich hauptsächlich auf Formelles beschränkten, jedoch eine Gesamt-

konzeption vermissen ließen.
Die Neuordnung des Rechnungswesens der Bundeszentralverwaltung erleich-

tertc es dem Oberkriegskommissariat, das Rechnungswesen der Armee, das sich
in Ausgaben der Rechnungsführer und in Ausgaben der Dienststellen des Militär-
departementes gliedert, von Grund auf zu reorganisieren. Vor allem mußten
bisher gewohnte Auffassungen aufgegeben und ein Anpassen an neuzeitliche Er-
fordernisse angestrebt werden. Von der Öffentlichkeit werden immer wieder
Vereinfachungen innerhalb der Bundesverwaltung verlangt. Auch der Bundesrat
wie das Parlament und seine Kommissionen streben mit allen Mitteln ein ratio-
nelleres Funktionieren des Verwaltungsapparates an.

* Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeinde-Verwaltung vom 15. 6.1947, Nr. 12,
„Bureau und Verkauf", Mai 1948, Nr. 8 und ff.
Dr. Maurice Heimann „La comptabilite publique en Suisse", Les Editions Radar,
Geneve, 1947.
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